PERSONALREGLEMENT

der Einwohnergemeinde Engelberg
vom 28. September 1998

Die Einwohnergemeinde Engelberg erldsst, gestitzt auf Art. 94 Ziff. 8 der Kantonsver-
fassung vom 19. Mai 1968, folgendes

PERSONALREGLEMENT

l. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich
' Dieses Reglement regelt alle Dienstverhalinisse der Angestellten der Einwohnergemein-
de.

Der Einwohnergemeinderat erlasst fir einzelne Verwaltungsbereiche, Betriebe und An-
gestelltengruppen abweichende betriebs- und berufsbedingte Ausfihrungsbestimmun-
gen oder Beschlussfassungen.

Fir die Lehrerschaft gelten die einschlagigen, anstellungsrechtlichen Bestimmungen der
kantonalen Schulgesetzgebung.

Art. 2 Rechtsnatur
' Alle Anstellungsverhiltnisse sind dffentlich-rechtlich. Fiir besondere Arbeitsverhaltnisse
kénnen privat-rechtliche Arbeitsverhaltnisse abgeschlossen werden.

Angestellte sind Personen, die unbefristet oder befristet mit einem vollen oder teilweisen
Pensum bei der Einwohnergemeinde Engelberg angestellt sind.

Art. 3 Grundséatze der Personalstruktur

Die Personalpolitik der Einwohnergemeinde orientiert sich am Leistungsauftrag der Ver-
waltung und der Gemeindebetriebe, der nach den Grundsatzen der Gesetzmassigkeit, der
Zweckmassigkeit, der Verhaltnismassigkeit und der Wirtschaftlichkeit erfillt wird. Sie richtet
sich unter Berlcksichtigung des Finanzhaushaltes auch nach den Bedirfnissen des Perso-
nals und dem Ziel der Birgernéhe.




Art. 4 Amtsgeheimnis

' Wer im Dienst der Einwohnergemeinde steht, unterliegt dem Amtsgeheimnis.

Geheimzuhalten sind Angelegenheiten, die ihrer Natur nach oder nach besonderer Vor-
schrift geheim sind.

Das Amtsgeheimnis besteht nach der Auflésung des Dienstverhaltnisses weiter.

Der Personalchef kann die Bekanntgabe von Angelegenheiten, die dem Amtsgeheimnis
unterliegen, bewilligen oder anordnen.

Art. 5 Geschenkannahme

Wer im Dienst der Einwohnergemeinde steht, darf fir seine berufliche Tatigkeit keine Ge-
schenke oder andere Vorteile annehmen oder beanspruchen.

Il Personalleitung

Art. 6 Einwohnergemeinderat

Der Einwohnergemeinderat ist flir das Personalwesen verantwortlich. Er bestimmt die Aufga-
ben und Kompetenzen der flr das Personalwesen zustéandigen Instanzen. Umschriebene
Aufgabenbereiche kdnnen einer Kommission oder einem Ausschuss durch Gemeinderats-
beschluss zur Erledigung Gbertragen werden.

Art. 7 Personalchef

Das fir die Verwaltung zustédndige Mitglied des Einwohnergemeinderates steht dem Perso-
nalwesen der Gemeinde vor.?

Art. 8 Personalkommission
' Die Personalkommission besteht aus acht Mitgliedern. Das flir das Personalwesen zu-
stéandige Mitglied des Einwohnergemeinderates fihrt den Vorsitz. Die Arbeitgeber- und
die Arbeitnehmerseite ist mit je vier Mitgliedern vertreten. Der Personaladministrator oder
die Personaladministratorin nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

Der Einwohnergemeinderat bestimmt die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Arbeitgeber-
seite direkt. Das Personal nominiert seine Vertreterinnen bzw. Vertreter anhand eines
ihm geeignet erscheinenden Wahlverfahrens.

Die Personalkommission berat den Einwohnergemeinderat in grundsatzlichen Personal-
fragen. Sie erarbeitet zuhanden des Einwohnergemeinderates die Vorlagen zu allge-
meinverbindlichen Personalerlassen und nimmt zu grundlegenden Entscheiden Stellung,
die das Personal betreffen.



Art.

Art.

Der Einwohnergemeinderat kann der Personalkommission weitere Aufgaben und Befug-
nisse Ubertragen.*

9 Personaladministration

Die Personaladministration ist allgemeine Dienstleistungsstelle fir Personalfragen.

Die Persoanladministration ist Koordinationsstelle flir alle weiteren mit Personalaufgaben
betrauten Stellen der Einwohnergemeinde.

Die Personaladministration erarbeitet im Auftrag des Einwohnergemeinderates fachliche
Entscheidungsgrundlagen in Personal- und allgemeinen Organisationsfragen. Dazu ge-
héren insbesondere:

a) die Vorbereitung und der rechtsgleiche Vollzug der personalrechtlichen Erlasse;

b) die Vornahme der Stellenausschreibungen und die Begleitung der Personaleinstel-
lungen;

c) die Beurteilung allgemeiner und individueller Personalfragen;
d) die Bearbeitung grundsatzlicher Fragen zur Filhrung und Organisation;
e) die Aus-, Fort- und Weiterbildung;

f) die Foérderung der beruflichen Chancengleichheit von Frau und Mann in der Arbeit-
nehmerschaft.

Die Personaladministration arbeitet mit den flhrungsverantwortlichen Linienstellen un-
mittelbar zusammen. Sie kann zu allen Personal- und Organisationsentscheiden Stel-
lung nehmen.

Die Vorgesetzten haben wichtige Personalentscheide, wie Anstellung, Umgestaltung des
Dienstverhaltnisses, Laufbahngestaltung oder Entlassung, frihzeitig mit der Perso-
naladministration abzusprechen. Ist die Personaladministration nicht einverstanden, so
erstattet sie einen Mitbericht an den Personalchef/die Personalchefin des Einwohnerge-
meinderates, der/die in diesen Fallen entscheidet.

Personalwesen

10 Personalgesprach

Das Personalgesprach zwischen direkten Vorgesetzten und Angestellten dient der Stand-
ortbestimmung, der Uberprifung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabener-
fullung, der Vereinbarung neuer Ziele, der Férderung der Zusammenarbeit und der berufli-
chen Entwicklung sowie der Leistungsbeurteilung.



Art. 11 Fort- und Weiterbildung

Der Einwohnergemeinderat regelt die Fort- und Weiterbildung im Einzelnen durch Ausfiih-
rungsbestimmungen.

Art. 12 Rechtsschutz

Werden Angestellte aus beruflichen Grinden in ein Haftpflicht- oder Strafverfahren ver-
wickelt, gewahrt der Einwohnergemeinderat Rechtsbeistand. Ergibt sich aus der Untersu-
chung ein persoénliches Verschulden, so kénnen die Kosten teilweise oder ganz auf die An-
gestellten Gberwalzt werden.

V. Dienstverhaltnis

Art. 13a° Dienstpflichten
Wer im Gemeindedienst steht:

a) erflllt seine Aufgaben dienstgerecht, zielgerichtet, wirtschaftlich, zweckmassig und kun-
denfreundlich;

b) eignet sich fur die Erflllung der Aufgaben das erforderliche Wissen und Kénnen an;

c) unterlasst auch ausser Dienst alles, was die Erfullung der Aufgaben beeintrachtigen oder
der Vertrauenswirdigkeit der Gemeindeverwaltung schaden kénnte;

Art. 13  Art und Begriindung des Dienstverhaltnisses
' Das Dienstverhaltnis des Gemeindepersonals wird im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften in der Regel durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag begrindet.

In besonderen Féllen kann ein zivilrechtlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, na-
mentlich far Teilpensen bis zu 50 %, Aushilfspersonal, Lehr- oder Praktikumsverhaltnis-
sen oder bei befristeten Arbeitsverhaltnissen. Es finden die Bestimmungen des Obligati-
onenrechts Anwendung.®

Art. 14 Probezeit

' Die ersten drei Monate gelten als Probezeit.

2 Fur die Lehrerschaft ist die Schulgesetzgebung verbindlich.

Die Probezeit kann vertraglich bis langstens sechs Monate festgesetzt oder verlangert
werden.



Art.
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15 Beendigung des Dienstverhaltnisses

Das Dienstverhéltnis endet durch:

Art.

1

Art.

Klndigung beim unbefristeten Dienstverhaltnis,

Zeitablauf oder Klndigung beim befristeten Dienstverhaltnis,

Kindigung infolge Anderung des Stellenplanes, Aufhebung von Stellen oder Reorganisa-
tion der Gemeindeorganisation,

Fristlose Auflésung aus wichtigen Griinden,

Einvernehmliche Auflésung,

Erreichen der Altersgrenze,

Vorzeitige Pensionierung,

Dauernde volle Arbeitsunfahigkeit,
Tod.
16 Kindigung

Wahrend der Probezeit kann das Dienstverhaltnis seitens der Einwohnergemeinde oder
der Angestellten gekiindigt werden, unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von:

a) sieben Tagen wahrend der ersten drei Monate,
b) zwanzig Tagen ab dem vierten Monat.

Nach Ablauf der Probezeit kann das Dienstverhélinis jederzeit auf das Monatsende ge-
kindigt werden, und zwar unter Einhaltung der folgenden Kiindigungsfristen:

a) drei Monate wéahrend der ersten sechs Dienstjahre,
b) vier Monate ab dem siebten Dienstjahr.

Flr spezielle Arbeitsverhaltnisse kdnnen abweichende Kindigungsfristen und -termine
festgelegt werden.

Die kiindigende Partei muss die Kindigung schriftlich begriinden, wenn die andere Par-
tei dies verlangt.

Den von einer Kiindigung betroffenen Angestellten steht ein Anhérungsrecht zu.

17  Auflésung

Bei Vorliegen wichtiger Grinde, die eine Fortsetzung des Dienstverhaltnisses nach Treu
und Glauben unzumutbar machen, kann das Dienstverhéltnis beidseitig fristlos aufgeldst
werden.

Im gegenseitigen Einvernehmen kann das Dienstverhaltnis jederzeit schriftlich aufgeldst
werden. Allfallige Entschadigungen an die Angestellten dirfen héchstens der Entscha-
digung bei ungerechtfertigter Beendigung des Dienstverhéltnisses entsprechen.



Art.

1

Art.

Art.

1

Art.

18 Erreichen der Altersgrenze oder dauernde Arbeitsunfahigkeit

Das Dienstverhéltnis endet mit dem Ende des Monats, in welchem die AHV-Alterslimite
zum Bezug einer Altersrente erreicht wird.

Das Dienstverhaltnis kann in begriindeten Fallen bis zwei Jahre Uber die Alterslimite zum
Bezug einer AHV-Altersrente hinaus fortgesetzt werden, sofern dies im Interesse der
Einwohnergemeinde liegt.

Bei dauernder voller Arbeitsunféhigkeit endet das Dienstverhaltnis mit dem Anspruch auf
die volle Invaliditatsrente.

19  Vorzeitige Pensionierung
a) vorzeitiger Altersricktritt

Angestellte kbnnen sich drei Jahre vor Erreichen der Altersgrenze vorzeitig pensionieren
lassen, sofern sie die letzten 10 Jahre vor dem Pensionierungswunsch im Dienstverhalt-
nis der Gemeinde standen.’

Sie haben fiir die Dauer der vorzeitigen Pensionierung einen Anspruch auf eine Uber-
briickungshilfe im Umfang von 90 % der maximalen einfachen AHV-Altersrente. Bei Teil-
zeitbeschaftigung vermindert sich die Uberbrickungshilfe anteilmassig.

Wahrend der Dauer der vorzeitigen Pensionierung wird die Uberbriickungsrente gekiirzt,
sofern das Gesamteinkommen aufgrund von Anspriichen an Sozialversicherungen und
haftpflichtige Dritte oder aus einem Ersatzerwerb zusammen mit der Uberbri-
ckungsrente mehr als 90 % des friheren Einkommens betragt.

20 b) Versetzung in den Ruhestand

Wenn sachliche Grinde es erfordern, kbnnen Angestellte ausnahmsweise ab dem 60.
Altersjahr, unter Einhaltung der Kiindigungsfrist, in den Ruhestand versetzt werden.

Die dadurch entstehende Schmalerung der Vorsorgeleistungen kann zusétzlich zur U-
berbrickungsrente durch eine Einlage der Einwohnergemeinde in die Personalversiche-
rungskasse ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Wahrend der Dauer des vorzeitigen Ruhestandes werden die Vorsorgeleistungen nach
dieser Bestimmung gekurzt, sofern das Gesamteinkommen aufgrund von Anspriichen
an Sozialversicherungen und haftpflichtige Dritte oder aus einem Ersatzerwerb zusam-
men mit den Vorsorgeleistungen, mehr als 90 % des friiheren Einkommens betragt.

21  Folgen einer ungerechtfertigten Beendigung des Dienstverhaltnisses

Erweist sich die Beendigung eines Dienstverhéltnisses im gerichtlichen Anfechtungsver-
fahren als ungerechtfertigt, so begriindet dies einen Anspruch auf Entschadigung, sofern
nicht ein neues Dienstverhaltnis eingegangen wird. Ein Anspruch auf Fortfihrung des
bisherigen oder Eingehung eines neuen Dienstverhaltnisses besteht nicht.
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Die Héhe und Berechnungsart der Entschadigung bemisst sich ausschliesslich nach
dem Sschweizerischen Obligationenrecht (OR); sie betragt hdchstens sechs Monatsge-
halter.

Bei ungerechtfertigter Versetzung in den Ruhestand entfallen Uberbriickungsrenten oder
Einlagen nach Art. 20 Abs. 2 dieses Reglements im Umfang der Entschadigung nach
Abs. 2.

Bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung besteht Gberdies Anspruch auf Ersatz des-
sen, was Angestellte verdient hatten, wenn das Dienstverhéltnis unter Einhaltung der
Klndigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden ware.
Die Angestellten missen sich dabei anrechnen lassen, was sie infolge Beendigung des
Dienstverhéltnisses erspart haben und was sie durch anderweitige Arbeit verdient oder
zu verdienen absichtlich unterlassen haben.

Art. 22 Wohnsitz

1

2

Far Angestellte ist Wohnsitznahme in Engelberg ein Auswahlkriterium.

Wenn die Art des Dienstes oder besondere Beziehungen der Angestellten zur Bevolke-
rung es erfordern, ist die gesetzliche Wohnsitznahme in Engelberg verpflichtend.

Erfordern es die dienstlichen Bedirfnisse, so kann mit der Wohnsitzverpflichtung der
Bezug einer Dienstwohnung verbunden werden.

Art. 23  Aufgabenzuteilung

Die Anstellungsbehdrde kann Angestellten zuséatzliche oder neue Aufgaben zuweisen, wenn
die dienstlichen Bedurfnisse es erfordern und die Ubernahme zumutbar erscheint.

Art. 24  Versicherung

1

Die Einwohnergemeinde versichert die in einem Dienstverhéltnis stehenden Angestellten
gegen

a) die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invaliditat und Tod;

b) Berufs- und Nichtberufsunfalle;

c) die Folgen von langerdauernden Krankheiten in Form einer Krankentaggeldversiche-
rung mit Wirkung ab dem 91. Tag (Art. 55).

Die Einwohnergemeinde kann die berufliche Vorsorge mit der Personalversicherungs-
kasse Obwalden regeln oder sich einer privaten Versicherungseinrichtung anschliessen.



Art. 25 Abgangsentschadigung

1

V.

Werden Angestellte ohne persénliches Verschulden entlassen, so besteht Anspruch auf
eine Abgangsentschadigung, sofern das 50. Altersjahr und 20 Dienstjahre erflillt sind.
Die Abgangsentschadigung kann auch ohne Bezug auf Alters- und Dienstjahre gewahrt
werden, wenn eine Stelle aufgehoben werden muss und dies fir die Angestellten eine
besondere Harte bedeutet.

Die Héhe und Berechnungsart der Entschadigung bemisst sich ausschliesslich nach
dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR) und betragt je nach geleisteten Dienstjah-
ren hdchstens sechs Monatsgehalter. Der Einwohnergemeinderat regelt die Abstufung
durch Beschluss.

Ein Anspruch auf die Abgangsentschadigung entféllt in dem Umfang, als ein Anspruch
auf Entschadigung aus ungerechtfertigter Beendigung des Dienstverhélinisses oder aus
beruflicher Vorsorge besteht, oder wenn das Dienstverhaltnis einvernehmlich aufgeldst
wird.

Stellenbewilligung und Stellenbesetzung

Art. 26  Stellenbildung

1

Der Einwohnergemeinderat entscheidet im Rahmen des Stellenplanes Uber die Schaf-
fung und Aufhebung von Stellen. Er kann diese Befugnis, insbesondere in Verbindung
mit neuen Formen der Verwaltungsfihrung ganz oder teilweise einer Kommission tber-
tragen.

Ziele, Aufgaben und Befugnisse der Stellen werden durch die Gesetzgebung, Leis-
tungsauftrdge oder Arbeitsprogramme vorgegeben. Sie werden in der Regel je Stelle
schriftlich in Form einer Stellenbeschreibung festgehalten.

Bei der Bildung, Neugestaltung oder Wiederbesetzung von Stellen ist die Notwendigkeit
der Aufgaben sowie die Zweckmassigkeit der Organisation zu Uberprifen.

Art. 27  Stellenausschreibung

1

Die Stellen werden in der Regel 6ffentlich in weiblicher und mannlicher Form ausge-
schrieben.

Die Stellenanforderungen werden so umschrieben, dass sich Frauen und Manner mit
unterschiedlichen Lebenserfahrungen, aber gleichwertigen Voraussetzungen und Fahig-
keiten gleichermassen angesprochen fiihlen.



Art.

28 Anstellungsbefugnis

Der Einwohnergemeinderat kann die Anstellungsbefugnis ganz oder teilweise an eine Kom-
mission oder einen Ausschuss delegieren. Eine entsprechende Regelung erfolgt mittels ein-
fachem Gemeinderatsbeschluss.

VL.

Art.

1

2

Art.

Art.

Art.

1

Arbeitsleistung

29  Arbeitszeit
Die wochentliche Arbeitszeit basiert auf 42 Stunden pro Woche.

Die Vorgesetzten sind daflr verantwortlich, dass die Vorschriften Uber die Arbeitszeit
eingehalten werden.

30 Arbeitszeitmodelle

Soweit die einwandfreie Aufgabenerfiillung und der ordnungsgemaéasse Betriebsablauf
nicht beeintrachtigt werden, kdbnnen neben der gleitenden Arbeitszeit weitere Modelle zur
Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung angeboten werden.

Erfordern die Einsatzbereitschaft und die Art der Aufgabenerfiillung unregelméssige Ar-
beitszeiten, so ist bei deren Gestaltung insbesondere der Erhaltung der Gesundheit und
der Erfullung sozialer Pflichten angemessene Beachtung zu schenken.

Der Einwohnergemeinderat regelt Einzelheiten in Ausfiihrungsbestimmungen.

31 Teilzeitarbeit

Teilzeitbeschéftigung kann bewilligt werden, wenn nicht sachliche Griinde dagegen
sprechen.

Die fur die Anstellung zustandige Stelle kann die Aufteilung einer Stelle oder eines Auf-
gabenbereiches auf zwei oder mehr Personen (,Job Sharing“) anbieten. Fir die Mitglie-
der einer ,Job Sharing-Gruppe” besteht kein Anspruch auf Fortsetzung des aufgeteilten
Arbeitsverhéltnisses, falls ein Mitglied kiindigt.

32 Nacht- und Sonntagsarbeit

Als Nachtarbeit gilt die Arbeitsleistung zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr, als Sonn-
tagsarbeit die Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Vorbehalten bleiben Betriebe mit abwei-
chender Regelung.

Die Vergltung fir eine Stunde Nacht- oder Sonntagsarbeit wird vom Einwohnergemein-
derat festgelegt. Sie wird zusétzlich zur ordentlichen Besoldung ausgerichtet oder kann
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kompensiert werden, sofern die Nacht- oder Sonntagsarbeit angeordnet worden war.
Fallen Nacht- und Sonntagsarbeit zusammen, so wird die VergUtung nur einmal ausge-
richtet.

33 Bereitschaftsdienst

Bei Bereitschaftsdienst sind die Angestellten ausserhalb des Arbeitsortes jederzeit er-
reichbar und kénnen die Arbeit innert einer vorgegebenen Zeit am Arbeitsort aufnehmen.

Der Bereitschaftsdienst und dessen Entschadigungsregelung wird jeweils im Arbeitsver-
trag geregelt. Erfolgt wahrend des Bereitschaftdienstes ein Arbeitseinsatz, so gilt diese
Zeit als Arbeitszeit. Die Zeit fiir den Arbeitsweg zahlt ebenfalls als Arbeitszeit. ™

34 Uberstunden

Werden Angestellte im Monatslohn angewiesen, Ub_erstunden zu leisten, so gelten diese
mit dem Visum der Vorgesetzten als ,angeordnete Uberstunden®.

Wird Ende Monat das bei gleitender Arbeitszeit zulassige Arbeitszeitguthaben Uber-
schritten, so werden die Ursachen mit den Angestellten besprochen. Entstand der zu-
satzliche Arbeitsaufwand, weil wichtige und dringliche Dienstpflichten wahrgenommen
werden mussten, so gelten diese zuséatzlichen Arbeitsstunden nachtraglich mit dem Vi-
sum der Vorgesetzten als ,anerkannte Uberstunden®.

Die direkten Vorgesetzten sorgen dafir, dass ,angeordnete Uberstunden“ oder ,aner-
kannte Uberstunden® sobald als méglich durch Freizeit gleicher Dauer ausgeglichen wer-
den.

Konnten ,angeordnete Uberstunden® oder ,anerkannte Uberstunden® wahrend des lau-
fenden Jahres nachweislich nicht durch Freizeit gleicher Dauer ausgeglichen werden,
weil dadurch wichtige Dienstleistungen nicht mehr hatten angeboten werden kdnnen,
und ist zudem anzunehmen, dass auch im folgenden Jahr keine verantwortbare MG6g-
lichkeiten zur Kompensation besteht, so werden angeordnete und anerkannte Uberstun-
denzum normalen Grundlohn pro Stunde entschadigt. Bei einer 42-Stundenwoche ent-
spricht der Grundlohn pro Stunde dem 2'184sten Teil des Grundlohnes pro Jahr.

Fir die Auszahlung von Uberstunden ist die Einwilligung des Einwohnergemeinderates
oder der gemeinderatlichen Personalchefin/des gemeinderatlichen Personalchefs not-
wendig.

35 Nebenbeschaftigung

Priva}’ﬁe oder politische Nebenbeschaftigungen sind dem Einwohnergemeinderat zu mel-
den.

Die fur die Anstellung zusténdige Stelle akzeptiert solche Nebenbeschaftigungen nur,
wenn aufgrund bestehender Verhélinisse ausgeschlossen werden kann, dass eine Ne-
benbeschéftigung die unbefangene Erfiillung der Dienstpflichten beeintrachtigt.
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VII. Abgangsentschéadigung

Art. 36 Form und Abstufung
" Die Abgangsentschadigung besteht aus dem Grundlohn pro Monat und den Sozialzu-
lagen.

Wird die Stelle aufgehoben oder besteht fir die Angestellten eine besondere Harte, so
erhalten Angestellte nach acht Dienstjahren einen Monatslohn. lhr Anspruch erhéht sich
je um einen Monatslohn fir drei weitere Dienstjahre bis zum Maximum von finf Monats-
I6hnen bei 20 Dienstjahren.

VIII. Ferien und Urlaub

Art. 37 Ferien

' Der Ferienanspruch pro Kalenderjahr betragt:

a) bis und mit dem Kalenderjahr, in dem das 20. Lebensjahr erflllt wird, 25 Arbeitstage;
b) ab dem Kalenderjahr, in dem das 21. Lebensjahr erflllt wird, 20 Arbeitstage;
c) ab dem Kalenderjahr, in dem das 50. Lebensjahr erflllt wird, 25 Arbeitstage.

Bei der Bewilligung der Ferienplane durch die Vorgesetzten sind neben den dienstlichen
Bedurfnissen die persdnlichen Winsche angemessen zu bertcksichtigen.

Die Ferien dienen der Erholung. Sie sind in der Regel in ganzen Wochen zu beziehen.

Ferienanspriche kénnen nur mit Einwilligung der Vorgesetzten ins folgende Jahr ver-
schoben werden.

Art. 38 Bezahlte Urlaubstage

Neben den staatlich anerkannten Feiertagen sind dienstfrei: 2. Januar (Berchtoldstag),
Ostermontag, Pfingstmontag, 1. August (Bundesfeiertag), 24. Dezember, 26. Dezember
(Stefanstag).

Angestellte haben zudem Anspruch auf bezahlten Kurzurlaub, wenn insbesondere priva-
te Ereignisse und Verpflichtungen dies rechtfertigen. Es besteht insbesondere Anspruch
auf

a) einen freien Tag fir die eigene Trauung, die Geburt eines eigenen Kindes, die Trau-
ung eines eigenen Kindes oder fir den Umzug eines eigenen Haushaltes;

b) bis drei freie Tage fur Todesfélle im Familienkreis (Ehepartner, Kinder, Geschwister,
Eltern oder Schwiegereltern);'?
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c) héchstens bis zu einer Arbeitsstunde fir dringende persénliche Angelegenheiten mit
Bewilligung des Abteilungs- bzw. Betriebschefs. Am betreffenden Tag kann fir die
Tagesarbeitszeit kein Plussaldo erwirtschaftet werden, bevor die ausgefallene Ar-
beitszeit nachgeholt worden ist. Die Personalkategorien, die nach gleitender Arbeits-
zeit arbeiten, verlegen, wenn immer mdéglich, Kurzabsenzen in die Gleitzeiten.™

39 Urlaub

Bei Urlaub werden Angestellte ohne Veranderung ihres Dienstverhélinisses flr be-
schrankte Zeit ganz oder teilweise von der Pflicht zur Arbeitsleistung befreit.

Unbezahlter oder bezahlter Urlaub kann bewilligt werden, wenn besondere Umstande
vorliegen. Insbesondere sind dies gesundheitliche oder familiare Griinde sowie freiwillige
gemeinnutzige Dienstleistungen oder die berufliche Weiterbildung.

Urlaubsgesuche sind schriftlich zu begriinden. Bei Urlaubsentscheiden ist neben den
Leistungen und dem Verhalten zu bertcksichtigen, ob die Dienstleistungen der betroffe-
nen Abteilung weiterhin erbracht werden kénnen. Vorbehalten bleiben die Falle, in denen
ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Urlaub besteht.

Urlaub wird ganz oder teilweise bezahlt, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist. Urlaub
kann ganz oder teilweise bezahlt werden, wenn dafiir ein 6ffentliches Interesse besteht.
Uberwiegen persdnliche Interessen, so entfallt die Lohnzahlung.

Far die Bewilligung von Urlaub ist der Einwohnergemeinderat zustandig. Er kann diese
Befugnis an eine Kommission oder einen Ausschuss delegieren.

Bei freiwillig bezahltem Urlaub kénnen Angestellte bis zu drei Jahren beruflich verpflich-
tet werden. Wird das Arbeitsverhaltnis auf Gesuch hin oder aus eigenem Verschulden
aufgeldst, so sind die freiwillig erbrachten Leistungen des Arbeitgebers anteilmassig zu-
rickzuzahlen.

Lohn, Pramien und Zulagen

.40 Grundsitze

Die Angestellten haben fur ihre Arbeit Anspruch auf Lohn, Pramien und Zulagen geméss
dieses Reglements.

Massgebend fir die Entldhnung der Angestellten sind grundsétzlich:

a) die interne Lohngerechtigkeit,
b) die Arbeitsmarktlage,

Die interne Lohngerechtigkeit wird gewahrleistet durch:

a) Die Bewertung der Stellen sowie deren Zuordnung zu Funktionsstufen,
b) die ganzheitliche Beurteilung der Leistungen,
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c) die sozialgerechte Ausgestaltung der Zulagen.
*  Die arbeitsmarktgerechte Entldhnung wird durch Lohnvergleiche mit 6ffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern sichergestellt.

Art. 41  Stellenbewertung

Die Anforderungen und Belastungen jeder Stelle werden durch die gemeinderatliche Perso-
nalchefin oder den gemeinderatlichen Personalchef, die Personaladministration im Einver-
nehmen mit der zustandigen Abteilung/dem Betrieb personen- und geschlechtsunabhangig
bewertet. Der Einwohnergemeinderat legt durch Ausflihrungsbestimmungen das System der
Stellenbewertung sowie Verfahren und Zusténdigkeiten bei der Bewertung im Einzelnen fest.

Art. 42  Funktionsstufen
' Jede Stelle wird aufgrund der Stellenbewertung einer Funktionsstufe zugeordnet. Der
Einwohnergemeinderat bestimmt die Anzahl der Funktionsstufen.

Der Einwohnergemeinderat bestimmt flir jede Funktionsstufe ein Leistungslohnband, das
eine stellen-, leistungs- und marktgerechte Entlbhnung erméglicht. Er bertcksichtigt bei
der Festlegung der Leistungslohnbander seine personalpolitischen Zielsetzungen, den
Arbeitsmarkt, die bestehenden Lohnverhéltnisse sowie die finanziellen Méglichkeiten.

Der Einwohnergemeinderat kann fir jedes Leistungslohnband den Zielbereich flr eine
leistungs- und erfahrungsgerechte Entldhnung durch eine Lohnleitlinie naher festlegen.

Art. 43 Lohnbestandteile

Der Lohn der Angestellten setzt sich zusammen aus

a) dem Funktions- und Leistungslohn, die zusammen den Grundlohn ergeben;

b) Treuepramien;

c) Zulagen und Entschadigungen, welche in besonderen Vorschriften geregelt sind.

In Ergédnzung zum Lohn kdnnen ausgerichtet werden:

a) Leistungspramien fir besondere persénliche Leistungen,

b) Leistungspramien flr besondere Gruppenleistungen,

c) Anerkennungspramien zur spontanen Verstarkung besonderer Einzelleistungen.

Der Einwohnergemeinderat kann ausnahmsweise flr die Gewinnung oder Erhaltung be-
sonderer Fachleute einen Zuschlag gewahren.

Art. 44  Funktionsiohn

Der Funktionslohn entspricht dem Mindestlohn des Leistungslohnbandes. Damit werden die

Anforderungen und Belastungen einer Stelle, unabhangig von Leistung und Erfahrung, ab-
gegolten.



Art.

1

Art.

Art.

Art.

14
45 Leistungslohn

Der Leistungslohn ist jener Lohnbestandteil, der jahrlich aufgrund der Leistungsbeurtei-
lung sowie aufgrund der Position innerhalb des Leistungslohnbandes, beziehungsweise
in Bezug auf die Lohnleitlinie, neu bestimmt wird.

Die Leistungsbeurteilung stitzt sich auf die ganzheitliche Beurteilung der persdnlichen
Arbeitsleistungen und des persénlichen Beitrages flur eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Sie ist Teil des Personalgespréachs.

46 Treuepramien

Nach zehn Dienstjahren und anschliessend nach je weiteren flnf Dienstjahren erhalten
die Angestellten eine Treuepramie von Fr. 1'500.-- oder eine Woche bezahlten Urlaub.

Wurde das Dienstverhaltnis unterbrochen, so werden die Dienstjahre vor dem Unter-
bruch mitgezahlt. Unbezahlter Urlaub von mehr als einem Monat gilt nicht als Dienstzeit.

Treuepramien werden aufgrund des durchschnittlichen Pensums der letzten flnf Jahre
berechnet.

47  Steuerung des gesamten Personalaufwandes

Der Einwohnergemeinderat beantragt der Talgemeinde mit dem Rechnungs-Voran-
schlag die aufgrund der zu erbringenden Leistungen notwendige Lohnsumme.

Der Einwohnergemeinderat berlcksichtigt bei der Festlegung der gesamten Lohnsumme
das Ausmass aller zu erfullenden Aufgaben, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten,
die allgemeine Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, die Fi-
nanzlage der Gemeinwesen sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Der Einwohnergemeinderat hort vor der Verabschiedung des Voranschlages zuhanden
der Talgemeinde die Personalkommission an.

48 \Vorgaben des Einwohnergemeinderates

Nach Genehmigung des Voranschlages entscheidet der Einwohnergemeinderat Uber die
Verwendung der bewilligten Lohnsumme.

Far die jahrliche Neubestimmung der Leistungslohnanteile, die persénliche Lohnentwick-
lung sowie fir Pramien missen im Hinblick auf Lohngerechtigkeit ausreichende Mittel
zur Verfigung stehen Der Einwohnergemeinderat kann alle Vorjahresléhne anheben o-
der kirzen, sofern die Umsetzung der Personal- und Lohnpolitik oder die allgemeine
Wirtschafts- und Finanzlage sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt dies rechtfertigen.

Fir die Lohnentwicklung werden in der Regel die Vorgaben des Kantons Obwalden mit-
bertcksichtigt.

Der Einwohnergemeinderat hort vor seinem Entscheid die Personalkommission an.
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49 Bestimmung des Jahreslohns

Der Jahreslohn (Grundlohn) fir das nachfolgende Jahr wird geméass dieses Reglements jahr-

lich

Art.

1

Art.

Art.

neu festgelegt. Der Grundlohn des Vorjahres dient als Berechnungsgrundlage.

50 Auszahlung

Der Grundlohn pro Jahr entspricht 13 Monatsléhnen. Der 13. Monatslohn wird mit dem
November-Gehalt ausbezahlt.

Zulagen werden mindestens quartalsweise ausbezahilt.

51  Lohnfindung bei Neuanstellungen

Bei Neuanstellungen legt die fir die Anstellung zusténdige Stelle den Lohn in Zusam-
menarbeit mit der Personaladministration fest.

Bei der Lohnfindung sind insbesondere die persdnlichen Fahigkeiten sowie die Aus- und
Weiterbildung, die in Bezug auf die zu erflllenden Aufgaben wichtigen beruflichen und
ausserberuflichen Erfahrungen, die interne Lohngerechtigkeit sowie der regionale Ar-
beitsmarkt zu beriicksichtigen.

Soziale Sicherheit

52 Sozialzulagen

Kinderzulagen

Kinderzulagen werden aufgrund der gesetzlichen Grundlagen ausgerichtet. Verwenden
Angestellte die Kinderzulagen nicht fir den Unterhalt des Kindes, so kann die flir die An-
stellung zustandige Stelle nach Absprache mit der Personaladministration die Zulage di-
rekt dem Kind, der Obhutsperson oder einer Behdrde ausrichten.

Familienzulagen

Besteht Anspruch auf volle oder anteilsméssige Kinderzulagen, so wird ergdnzend im
Verhaltnis zur Héhe der Kinderzulagen eine Familienzulage von Fr. 1'200.-- je Kind pro
Jahr ausbezahlt. Der Einwohnergemeinderat kann die Familienzulage der Teuerung an-
passen. Kénnen flr dasselbe Kind aufgrund weiterer gesetzlicher Bestimmungen oder
aufgrund vertraglicher Vereinbarung Leistungen im Sinne dieser Familienzulage von Drit-
ten bezogen werden, so ist die Familienzulage um den betreffenden Betrag zu klrzen.

Anspruch
Der Anspruch auf Sozialzulagen oder dessen Wegfall ist der Personaladministration mit-
zuteilen. Unberechtigterweise bezogene Sozialzulagen missen zurlickbezahlt werden.
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Art. 53'*  Mutterschaftsurlaub
' Die Angestellte hat vom Tag der Niederkunft an Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub
von 16 Wochen:

Dauerte das Arbeitsverhéltnis vor dem Antritt des Urlaubs mindestens zwei Jahre, so hat
die Angestellte wahrend des gesamten Mutterschaftsurlaubs Anspruch auf 100 Prozent
des Grundlohns. Andernfalls besteht Anspruch auf die Mutterschaftsentschadigung ge-
mass dem Bundesgesetz Uber den Erwerbsersatz fir Dienstleistende und bei Mutter-
schaft (Erwerbsersatzgesetz).

Die durch die Ausgleichskasse zu entrichtenden Erwerbsausfallentschadigungen fallen
an die Arbeitgeberin.

Der Mutterschaftsurlaub hat keine Kirzung der Ferien zur Folge. Krankheits-, Unfall- und
Feiertage, die in die Zeit des Mutterschaftsurlaubs fallen, kbnnen nicht nachbezogen
werden.

Art. 54  Unfallversicherung

Angestellte sind gegen Betriebsunfall versichert. Betragt das Arbeitspensum mehr als das
vom Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung pro Woche vorgeschriebene Minimalpensum
flr die Nichtbetriebsunfallversicherung so sind sie zusatzlich gegen Nichtbetriebsunfall ver-
sichert. Die Pramie fir die obligatorische Versicherung der Nichtbetriebsunfalle tragen die
Angestellten.

Art. 55  Krankentaggeldversicherung
' Der Einwohnergemeinderat schliesst flr Arbeitsunfahigkeit wegen Krankheit eine Kollek-
tiv-Krankentaggeldversicherung ab dem 91. Tag flr den vollen Lohn ab. Die Halfte der
Pramie tragen die Angestellten.

2 Alifallige Leistungen aus Kranken- oder anderen Sozialversicherungen oder von haft-
pflichtigen Dritten sowie EinklUnfte aus einem Ersatzerwerb fallen flr die Dauer der Lohn-
fortzahlung dem Arbeitgeber zu.

Art. 56  Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfahigkeit
' Arbeitsunfahig ist, wem wegen Krankheit oder Unfall die Fortsetzung der Arbeit nicht zu-
gemutet werden kann.

Far eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als drei Arbeitstagen ist unaufgefordert ein Arzt-
zeugnis vorzulegen.
®  Gibt der gesundheitliche Zustand von Angestellten zu Besorgnis Anlass oder bestehen
Zweifel an der Leistungsféhigkeit, so kann der Personalchef ein Arztzeugnis verlangen
oder die Durchfiihrung einer vertrauensarztlichen Untersuchung veranlassen.
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Art. 57 Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfahigkeit

Angestellte haben Anspruch auf Fortzahlung des Grundlohnes und der Sozialzulagen fir die
Dauer ihrer Arbeitsunféhigkeit, langstens aber flir 720 Tage. Nicht eingeschlossen sind Ab-
geltungen fir Inkonvenienzen, wie beispielsweise Nacht- oder Sonntagszulagen oder beson-
dere Pramien.

Art. 58  Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung

Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung liegt vor, wenn ohne persénliches Verschulden
gesetzliche Pflichten wahrend der Arbeitszeit erflllt werden missen.

Art. 59  Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung
' Bei Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung bestehen folgende Anspriiche auf Lohn-
fortzahlung:

a) 50 Prozent des Lohnes flr Ledige sowie 80 Prozent des Lohnes fiir Verheiratete und
fir Ledige mit Unterhalts- oder Unterstltzungspflichten wahrend der Rekrutenschule
als Angehdorige der Armee oder wahrend des ersten Einsatzes im zivilen Ersatzdienst,
sofern die zivildienstpflichtige Person die Rekrutenschule nicht besucht oder nicht be-
standen hat;

b) 100 Prozent des Lohnes in den ersten vier Wochen und anschliessend 50 Prozent
des Lohnes flr Ledige sowie 80 Prozent des Lohnes fir Verheiratete und flr Ledige
mit Unterhalts- oder Unterstltzungspflichten wahrend den (brigen obligatorischen
Ausbildungsdiensten als Angehérige der Armee, wahrend den obligatorischen Aus-
bildungsdiensten des Rotkreuzdienstes, des Zivilschutzes, der Feuerwehrkader und
Spezialisten sowie wahrend weiterer Einsatze im zivilen Ersatzdienst.

Bei allen Ubrigen Dienstleistungen, wie Friedensférderungs-, Assistenz- oder Aktiv-
dienste, entscheidet der Einwohnergemeinderat tber die Lohnfortzahlung.

Sind Angestellte pro Kalenderjahr wahrend mehr als einem Monat wegen Dienstleistung
an der Arbeitsleistung verhindert, so werden die Ferien fir jeden weiteren vollen Monat
um einen Zwdlftel gekirzt.

Erwerbsersatzleistungen und allfallige andere Entschadigungen fallen bei Lohnfortzah-
lung gemass Absatz 1 dem Arbeitgeber zu. Ubersteigen die Erwerbsersatzleistungen die
Entschadigungen des Arbeitgebers, so fallt der dartber hinausgehende Betrag den An-
gestellten zu.

Art. 60 Leistungen im Todesfall
Sterben Angestellte, so ist den Angehdrigen der volle letztmalige Monatslohn fir den laufen-

den Monat zu bezahlen. Hinterlassen sie Personen, denen gegenlber eine Unterstitzungs-
pflicht besteht, wird zusatzlich ein weiterer Monatslohn ausbezahlt.
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XI. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 61 Erganzendes Recht

Soweit das kommunale Personalrecht einen bestimmten Fall nicht regelt, gilt das Schweize-
rische Obligationenrecht erganzend.

Art. 62 Ubergangsbestimmungen zum Lohn
' Beim Wechsel zum neuen Lohnsystem wird der bisherige Lohn der Angestellten als Be-
rechnungsgrundlage flr das neue Lohnsystem Gbernommen.

Liegt der bisherige Jahreslohn ausserhalb des Leistungslohnbandes, so muss dieser
Lohn innerhalb von drei Jahren so angepasst werden, dass er als Grundlohn innerhalb
des Leistungslohnbandes liegt.

Solange die Grundlagen der Leistungsbeurteilung flr Lehrpersonen noch nicht beste-
hen, legt die zustandige Behdrde eine Lohnleitlinie fest. Die persdnliche Lohnentwick-
lung wird in diesen Féllen ohne Leistungsbezug, aber ebenfalls aufgrund der Position in
Bezug auf die Lohnleitlinie jahrlich neu bestimmt.

Art. 63  Aufhebung des bisherigen Rechts

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements werden alle friheren personal-rechtlichen Ent-
scheide des Einwohnergemeinderates aufgehoben.

Art. 64  Ausfiihrungsbestimmungen

Der Einwohnergemeinderat erlasst die zum Vollzug erforderlichen Ausflihrungsbestimmun-

gen und Beschlussfassungen. Er regelt insbesondere:

a) die Fort- und Weiterbildung (Art. 11);

b) die Anstellungsbefugnisse (Art. 28);

c) die Arbeitszeitmodelle (Art. 30);

d) das System der Stellenbewertung sowie Verfahren und Zustandigkeit bei der Stellenbe-
wertung (Art. 41);

e) das System der Funktionsstufen sowie die Zuordnung der Stellen zu den Funktionsstufen
(Art. 42);

f) die Gesamtbeurteilung der Leistungen aufgrund des Personalgesprachs (Art. 10);

g) Inhalte und Vorgehen bei der Ermittlung der notwendigen Lohnsumme flr den Voran-
schlag (Art. 47);

h) Kriterien, Verfahren und Zustandigkeit fir die jahrliche Ermittlung des Leistungslohnan-
teils (Art. 45);

i) die Ausgestaltung der Leistungs- und Anerkennungspramien;

k) die Befugnisse der Vorgesetzten bei der Verwendung der bewilligten Mittel.
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Art. 65 Inkrafttreten
' Der Einwohnergemeinderat bestimmt, wann dieses Reglement in Kraft tritt. "

Dieses Reglement unterliegt dem fakultativen Referendum.

Engelberg, 28. September 1998

EINWOHNERGEMEINDERAT ENGELBERG
Der Talammann

sig. Ernst von Holzen

Der Gemeindeschreiber

sig. Heinrich Siegler

n Dieses Reglement wurde mit Beschluss des Einwohnergemeinderates Nr. 437 vom 28. September 1998 auf 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt.

Ablauf der Referendumsfrist
Die Referendumsfrist vom 22. Oktober bis 23. November 1998 ist unbenutzt abgelaufen.
Engelberg, 25. November 1998

GEMEINDEKANZLEI ENGELBERG
Der Gemeindeschreiber

sig. Heinrich Siegler

Genehmigung des Regierungsrates
Vom Regierungsrat, soweit an ihm, heute genehmigt.
Sarnen, 15. Dezember 1998

Im Namen des Regierungsrates
Der Landschreiber

sig. Urs Wallimann
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Teilrevison vom 6. Juli 2005

Genehmigung des Einwohnergemeinderates
Nachtrag mit Beschluss Nr. 484 vom 5. Dezember 2005 genehmigt.
Engelberg, 5. Dezember 2005

EINWOHNERGEMEINDERAT ENGELBERG
Frau Talammann Der Gemeindeschreiber

Martha Bachler Heinrich Siegler

Ablauf der Referendumsfrist

Die Referendumsfrist vom 15. Dezember 2005 bis 16. Januar 2006 ist unbenutzt abgelau-
fen.

Engelberg, 20. Januar 2006

GEMEINDEKANZLEI ENGELBERG
Der Gemeindeschreiber

Heinrich Siegler

Genehmigung des Regierungsrates
Vom Regierungsrat, soweit an ihm, heute genehmigt.
Sarnen, 7. Marz 2006

Im Namen des Regierungsrates
Der Landschreiber

Urs Wallimann

Inkraftsetzung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 140 vom 22. Marz 2006 die Teilrevision auf 1. Januar 2006 in
Kraft gesetzt.



© O N o o »~ W N

Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Aufgehoben durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Eingeflgt durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Eingeflgt durch Teilrevision vom 6. Juli 2005
Geéndert durch Teilrevision vom 6. Juli 2005

21



	I. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Geltungsbereich
	Art. 2 Rechtsnatur
	Art. 3 Grundsätze der Personalstruktur
	Art. 4 Amtsgeheimnis
	Art. 5 Geschenkannahme

	II. Personalleitung
	Art. 6 Einwohnergemeinderat
	Art. 7 Personalchef
	Art. 8 Personalkommission
	Art. 9 Personaladministration

	III. Personalwesen
	Art. 10 Personalgespräch
	Art. 11 Fort- und Weiterbildung
	Art. 12 Rechtsschutz

	IV. Dienstverhältnis
	Art. 13a 
Dienstpflichten
	Art. 13 Art und Begründung des Dienstverhältnisses
	Art. 14 Probezeit
	Art. 15 Beendigung des Dienstverhältnisses
	Art. 16 Kündigung
	Art. 17 Auflösung
	Art. 18 Erreichen der Altersgrenze oder dauernde Arbeitsunfähigkeit
	Art. 19 Vorzeitige Pensionierung�a) vorzeitiger Altersrücktritt
	Art. 20 b) Versetzung in den Ruhestand
	Art. 21 Folgen einer ungerechtfertigten Beendigung des Dienstverhältnisses
	Art. 22 Wohnsitz
	Art. 23 Aufgabenzuteilung
	Art. 24 Versicherung
	Art. 25 Abgangsentschädigung
	Art. 26 Stellenbildung
	Art. 27 Stellenausschreibung
	Art. 28 Anstellungsbefugnis

	V. Stellenbewilligung und Stellenbesetzung
	VI. Arbeitsleistung
	Art. 29 Arbeitszeit
	Art. 30 Arbeitszeitmodelle
	Art. 31 Teilzeitarbeit
	Art. 32 Nacht- und Sonntagsarbeit
	Art. 33 Bereitschaftsdienst
	Art. 34 Überstunden
	Art. 35 Nebenbeschäftigung

	VII. Abgangsentschädigung
	Art. 36 Form und Abstufung

	VIII. Ferien und Urlaub
	Art. 37 Ferien
	Art. 38 Bezahlte Urlaubstage
	Art. 39 Urlaub

	IX. Lohn, Prämien und Zulagen
	Art. 40 Grundsätze
	Art. 41 Stellenbewertung
	Art. 42 Funktionsstufen
	Art. 43 Lohnbestandteile
	Art. 44 Funktionslohn
	Art. 45 Leistungslohn
	Art. 46 Treueprämien
	Art. 47 Steuerung des gesamten Personalaufwandes
	Art. 48 Vorgaben des Einwohnergemeinderates
	Art. 49 Bestimmung des Jahreslohns
	Art. 50 Auszahlung
	Art. 51 Lohnfindung bei Neuanstellungen

	X. Soziale Sicherheit
	Art. 52 Sozialzulagen
	Art. 53
 Mutterschaftsurlaub
	Art. 54 Unfallversicherung
	Art. 55 Krankentaggeldversicherung
	Art. 56 Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfähigkeit
	Art. 57 Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfähigkeit
	Art. 58 Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung
	Art. 59 Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Dienstleistung
	Art. 60 Leistungen im Todesfall

	XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen
	Art. 61 Ergänzendes Recht
	Art. 62 Übergangsbestimmungen zum Lohn
	Art. 63 Aufhebung des bisherigen Rechts
	Art. 64 Ausführungsbestimmungen
	Art. 65 Inkrafttreten


